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A. Einleitung

„Wir sollten umdenken und nicht mehr nur die Kinder, sondern auch ihre 
Rechte schützen.“1

Im Jahr 2024 waren in Deutschland bei mindestens jeder zweiten Schei­
dung ein oder mehrere minderjährige Kinder involviert.2 Bei Inkludierung 
von Kindern getrennter Eltern, d.h. nie verheirateten getrennten Eltern, 
kann angenommen werden, dass die Zahl der betroffenen Kinder nochmal 
deutlich höher ist. Gemäß § 1671 Abs. 1 S. 1 BGB bleibt die gemeinsame 
elterliche Sorge auch im Falle einer Trennung und Scheidung der Eltern 
erhalten. Eine familiengerichtliche Sorgerechtsregelung ist somit nicht obli­
gatorisch.3 In dieser Regelung spiegelt sich die gesellschaftliche Realität in 
Bezug auf eine Trennung und Scheidung wider: Auf das Ende einer elterli­
chen Paarbeziehung folgt regelmäßig keine Auflösung des gesamten Famili­
enverbandes; dieser bleibt vielmehr bestehen.4 Darüber hinaus verdeutlicht 
das damit statuierte gesetzliche Leitbild, dass die gemeinsam getragene El­
ternverantwortung mit Blick auf das kindliche Bedürfnis nach Umgang und 
Nähe zu beiden Elternteilen angestrebt werden soll (vgl. §§ 1626 Abs. 3 S. 1, 
1684 Abs. 1 BGB).5 Können sich die Eltern allerdings nicht hinsichtlich 
der Ausübung ihrer gemeinsamen elterlichen Sorge einigen, steht ihnen 
gemäß § 1671 Abs. 1 S. 1 BGB auf Antrag der Weg zum Familiengericht 
offen. Gleiches gilt gemäß § 1684 Abs. 3 S. 1 BGB bei Unstimmigkeiten 
der Eltern hinsichtlich der Ausgestaltung des Umgangsrechts mit dem 
Kind sowie der (erstmaligen) Übertragung der gemeinsamen Sorge gemäß 
§ 1626a Abs. 1 Nr. 3 BGB.

1 Farson, Birthrights: A Bill of Rights for Children, S. 196, freie Übersetzung der Autorin.
2 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Anzahl der Ehescheidungen mit und ohne minderjäh­

rige Kinder in Deutschland von 2014 bis 2024 (in 1.000), online abrufbar unter: https:/
/de.statista.com/statistik/daten/studie/485348/umfrage/ehescheidungen-mit-und-ohn
e-minderjaehrige-kinder-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen am: 14.01.2026).

3 Limbach/Willutzki, Die Entwicklung des Familienrechts seit 1949, in: Nave-Herz 
(Hrsg.), Kontinuität und Wandel der Familie in Deutschland, S. 7-44 (35).

4 Schimke, Das neue Kindschaftsrecht, S. 30 f.
5 BVerfG, 26.09.2006 – 1 BvR 1827/06, Rn. 12, juris; Eckebrecht, Die geänderte Stellung 

des Vaters, in: NZFam 2016, 673-679 (676).
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Diese Konflikte werden gemäß §§ 151 Nr. 1, 2 FamFG als Kindschaftssa­
chen vor dem Familiengericht verhandelt. Bereits der Titel „Kindschafts­
sachen“ impliziert, dass das Kind im Zentrum dieser Verfahren stehen 
soll.6 Der Reorganisationsprozess der Familie infolge einer elterlichen Tren­
nung und Scheidung betrifft das Kind ebenso unmittelbar wie die Eltern 
und kann weitreichende Auswirkungen auf seine Entwicklung haben.7 
Sowohl familiengerichtliche Verfahren als auch Entscheidungen müssen 
deshalb immer dem Kindeswohl gerecht werden.8 Sie stellen folglich hohe 
Anforderungen an die Akteur:innen9. Insoweit thematisiert die vorliegende 
Arbeit ausdrücklich nicht den konkreten materiellen Inhalt der zu treffen­
den Sorge- und/oder Umgangsregelungen.10 Explizit betrachtet wird der 
Gang des familiengerichtlichen Verfahrens in Kindschaftssachen gemäß 
§§ 151 Nr. 1, 2 FamFG infolge einer Trennung oder Scheidung der Eltern – 
primär aus der Perspektive des Kindes denkend und argumentierend.

Als wesentlicher Grundbaustein der Argumentation wird zunächst auf 
den Begriff und die Bedeutung des Kindeswohls eingegangen. Im ersten 
Teil der Arbeit werden sodann die Rechte des Kindes auf Partizipation 
im familiengerichtlichen Verfahren dargelegt. Im zweiten Teil wird die 
Umsetzung dieser Partizipationsrechte im familiengerichtlichen Verfahren 
beleuchtet. Die persönliche Anhörung des Kindes durch das Gericht gemäß 
§ 159 FamFG stellt die wesentliche Beteiligungsform des Kindes im famili­
engerichtlichen Verfahren bei elterlicher Trennung und Scheidung dar.11 

6 BT-Drucks. 16/6308, S. 233.
7 Bodenmann, Folgen der Scheidung für die Kinder aus psychologischer Sicht, in: 

Rumo-Jungo/Pichonnaz (Hrsg.), Kind und Scheidung, S. 74-95 (75 ff.).
8 VerfGH Brandenburg, 19.02.2021 – 49/20, Rn. 47, juris; BVerfG, 14.04.2009 – 1 

BvR 467/09, Rn. 11, juris; VerfGH Berlin, 29.01.2004 – 152/03, Rn. 6, juris; BVerfG, 
29.10.1998 – 2 BvR 1206/98, Rn. 57, juris; Balloff, Kinder vor dem Familiengericht, 
S. 76.

9 Innerhalb dieser Arbeit wird mit Doppelpunkt gegendert. Zur besseren Lesbarkeit 
jedoch der Artikel ausschließlich in der weiblichen Form verwendet. Wörtliche Zitate 
aus Gesetzestexten bleiben im Original.

10 Ausführlich zur materiellen Ausgestaltung: Scheiwe, Reformbedarfe bei der Regelung 
der gemeinsamen Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung, in: NZFam 
2018, 830-835; Schumann, Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Tren­
nung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht?, 
in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 
72. Deutschen Juristentages Band I Gutachten, B1-B116; Walper et al., Gemeinsam 
getrennt erziehen – Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen 
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

11 Kannegießer/Höppner, Abschlussbericht des Pilotprojekts „Kinderrechtsbasierte Kri­
terien für das familiengerichtliche Verfahren“, S. 50.

A. Einleitung
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Ein besonderer Fokus der Bearbeitung liegt deshalb auf der persönlichen 
Anhörung des Kindes gemäß § 159 FamFG.

Ziel der Arbeit ist es, die Bedingungen und Möglichkeiten der Partizipa­
tion von Kindern im familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und 
Scheidung ihrer Eltern zu untersuchen, bestehende Herausforderungen 
rechtlich zu bewerten und konkrete Ansätze de lege ferenda zu formulieren.

A. Einleitung
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B. Begriff und Bedeutung des Kindeswohls

Das Kindeswohl stellt die oberste Richtschnur des Handelns der profes­
sionellen Akteur:innen im familiengerichtlichen Verfahren dar und be­
stimmt folglich maßgeblich deren Entscheidungen.12 Art. 3 Abs. 1 UN-Kin­
derrechtskonvention (UN-KRK) statuiert, dass bei allen Maßnahmen, wel­
che Kinder betreffen, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichti­
gender Gesichtspunkt ist, unabhängig davon, ob sie von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbe­
hörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden. Dieses Primat des 
Kindeswohls ist das Grundprinzip der UN-Kinderrechtskonvention.13 Die 
vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls soll dabei sicherstellen, dass 
sich die (erwachsenen) Entscheidungsträger die Interessen des Kindes bzw. 
der Kinder bewusst machen und diese konkret berücksichtigen.14

Auf einfachgesetzlicher Ebene sind dem 4. Buch des Bürgerlichen Ge­
setzbuches drei differenzierende Qualitäten der gerichtlichen Prüfung des 
Kindeswohls zu entnehmen – das beste Entsprechen15, das Nicht-Wider­
sprechen16 sowie Gefährdungen des Kindeswohls17.18 Grundsätzlich nor­
miert § 1697a BGB mit dem sogenannten Kindeswohlprinzip jedoch, dass 
das Gericht in Verfahren der §§ 1626 ff. BGB diejenige Entscheidung trifft, 
welche unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und Mög­
lichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten, dem Wohl 
des Kindes am besten entspricht. Darüber hinaus ist ebenso die verfahrens­
rechtliche Ausgestaltung in Kindschaftssachen wesentlich von ihrer Kindes­

12 VerfGH Brandenburg, 19.02.2021 – 49/20, Rn. 47, juris; BVerfG, 14.04.2009 – 1 
BvR 467/09, Rn. 11, juris; VerfGH Berlin, 29.01.2004 – 152/03, Rn. 6, juris; BVerfG 
29.10.1998 – 2 BvR 1206/98, Rn. 57, juris; Balloff, Kinder vor dem Familiengericht, 
S. 76.

13 Janda/Wagner, Diskriminierung von und wegen Kindern, S. 25.
14 Committee on the Rights of the Child (United Nations), CRC/C/GC/14 Abs. 37, S. 10.
15 § 1697a BGB.
16 §§ 1626a Abs. 1, 1671 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 BGB.
17 § 1666 Abs. 1 BGB.
18 Vgl dazu: Schumann, Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung 

und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht?, in: 
Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 72. 
Deutschen Juristentages Band I Gutachten, München 2018, B 1-B 116 (B 80 ff.).
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wohlzentrierung geprägt (vgl. §§ 159 Abs. 4 S. 1, 164 S. 2 FamFG)19 und auch 
innerhalb der Eltern-Kind-Beziehung betont das Bundesverfassungsgericht, 
dass „das Kindeswohl letztlich bestimmend sein muß und ihm der Vorrang 
vor den Elterninteressen einzuräumen ist“.20 Daran anschließend lassen sich 
drei Dimensionen des Kindeswohls feststellen: Das Kindeswohl ist sowohl 
subjektives Recht des Kindes, Verfahrensregel als auch Auslegungsgrund­
satz.21

Die Referenz des Begriffs „Kindeswohl“ als generelle Maxime ist folglich 
omnipräsent. Ein Beurteilungsmaßstab ist dem Gesetz – sowohl auf völker­
rechtlicher, europäischer als auch nationaler Ebene – allerdings nicht zu 
entnehmen. Nach Michael Coester stellt der Begriff eine Generalklausel 
dar, welche aufgrund der Vielzahl der denkbaren Fallkonstellationen und 
entscheidungserheblichen Gesichtspunkte gesetzlich nicht konkreter um­
schrieben werden kann.22 Der Inhalt und die Bedeutung der Norm ergeben 
sich daher zum wesentlichen Teil aus der richterlichen Konkretisierung im 
Einzelfall.23

Zur richterlichen Präzisierung des Begriffs des Kindeswohls hat die 
Rechtsprechung in Übereinstimmung mit der Literatur sogenannte Kindes­
wohlkriterien geschaffen: Relevant sind demnach das Förderungs- und 
Kontinuitätsprinzip, die Bindungen des Kindes sowie der Kindeswillen.24 

Unter dem Überbegriff des Förderungsprinzips werden die Erziehungs- 
und Betreuungskompetenzen der Eltern(-teile) hinsichtlich der Unterstüt­
zung für den Aufbau der eigenen Persönlichkeit des Kindes verstanden.25 

Das Kontinuitätsprinzip umfasst hingegen sowohl die Stetigkeit als auch 

19 BGH, 05.10.2016 – XII ZB 280/15, Rn. 46, juris; BVerfG, 05.11.1980 – 1 BvR 349/80, 
Rn. 24, juris; BVerfG 29.10.1998 – 2 BvR 1206/98, Rn. 60, juris; Heilmann in: Heil­
mann, § 164 FamFG Rn. 1; Lack in: Dutta/Jacoby/Schwab, § 164 FamFG Rn. 1.

20 BVerfG, 20.11.1988 – 1 BvR 37/85, Rn. 32, juris; ebenso: OLG Brandenburg, 06.06.2014 
– 10 UF 237/13, Rn. 16, juris; BVerfG, 18.12.2003 – 1 BvR 1140/03, Rn. 10, juris.

21 Blum et al., Kindesvertretung, S. 80; Committee on the Rights of the Child (United 
Nations), CRC /C/GC/14, S. 5.

22 Coester, Kindeswohlgefährdung: Anforderungen an die Gefährdung aus juristischer 
Sicht, in: NZFam 2016, 577-580 (579).

23 Coester, Kindeswohlgefährdung: Anforderungen an die Gefährdung aus juristischer 
Sicht, in: NZFam 2016, 577-580 (579).

24 OLG Brandenburg, 09.03.2022 – 10 UF 25/21, Rn. 51 ff., juris; OLG Frankfurt, 
16.10.2018 – 1 UF 74/18, Rn. 45, juris; BVerwG, 10.02.2011 – 1 B 22/10, Rn. 4, juris; 
BGH, 11.07.1984 – IVb ZB 73/83, Rn. 7, juris; BVerfG, 27.06.2008 – 1 BvR 311/08, 
Rn. 9, juris; Lack, in: Johannsen/Henrich/Althammer, §1671 BGB Rn. 51. ff; Schmidt/
Westhoff, Kindeswohl interdisziplinär, S. 34.

25 BGH, 11.07.1984 – IVb ZB 73/83, Rn. 7, juris.
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Sicherstellung der elterlichen Erziehung und Betreuung.26 Mit dem Förde­
rungs- und Kontinuitätsprinzip liegen somit zwei elternzentrierte Kriterien 
der Präzisierung des Kindeswohls vor. Weiterhin sind die Bindungen und 
der Wille des Kindes als kindzentrierte Kriterien schon aufgrund der Sub­
jektstellung des Kindes und seiner eigenen Betroffenheit als Grundrechts­
träger von wesentlicher Relevanz.27 Diese Kindeswohlkriterien stehen dabei 
in gegenseitiger Abhängigkeit nebeneinander, wobei die jeweilige Gewich­
tung eines Kriteriums ebenso einzelfallabhängig ist.28

Der Begriff des Kindeswohls muss folglich mittels der Kriterien zum 
subjektiven Kindeswohl konkretisiert werden.29 Eine solche Einzelfallent­
scheidung der Richter:innen bedarf zur Konkretisierung nicht nur juris­
tisches Verständnis, sondern vor allem Kenntnisse über die tatsächliche 
Lebensrealität des Kindes.30 Dabei müssen innerhalb der richterlichen Ent­
scheidungen weiterhin die aktuelle Bedürfnislage des Kindes sowie kurz- 
und mittelfristige Auswirkungen darauf berücksichtigt werden.31 Die Be­
urteilung des Kindeswohls durch die Familienrichter:innen bedarf somit 
einer komplexen Auslegung interdisziplinärer Sachverhalte.32 Was im kon­
kreten Einzelfall kindeswohlgerecht ist, ist individuell und kann je nach 
gelebter Familienform differieren. Diese Pluralität und Diversität sind in 
einer freiheitlichen demokratischen Gemeinschaft erwünscht und staatli­
che Eingriffe somit möglichst gering zu halten.33 Das Kindeswohl ist über 
die dargelegten Kriterien hinaus folglich nicht standardisierbar – es darf 
nicht standardisierbar sein. Familienrichter:innen haben vielmehr Vielfalts­
verantwortung.

26 BGH, 11.07.1984 – IVb ZB 73/83, Rn. 7, juris.
27 BGH, 11.07.1984 – IVb ZB 73/83, Rn. 7, juris; Ausführlich zum Begriff der Bindungen 

unter D. I. 1.; Ausführlich zum Begriff des Kindeswillens unter D. I. 2.
28 BGH, 15.06.2016 – XII ZB 419/15, Rn. 20, juris; BGH, 16.03.2011 – XII ZB 407/10, 

Rn. 43; Hennemann, in: MüKo-BGB, §1671 BGB Rn. 48; Lack, in: Johannsen/Hen­
rich/Althammer, §1671 BGB Rn. 83.

29 Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, S. 173, 405.
30 Schmidt/Westhoff, Kindeswohl interdisziplinär, S. 16.
31 BVerfG, 07.12.2017 – 1 BvR 1914/17, Rn. 34, juris.
32 Dettenborn, Kindeswohl und Kindeswille, S. 49; Oldenburger, Kindeswohl im Recht, 

S. 146; Schneider/Toussaint/Cappenberg, Kindeswohl zwischen Jugendhilfe, Justiz 
und Gutachter, S. 5.

33 Lack, in: Johannsen/Henrich/Althammer, §1671 BGB Rn. 47; Wapler, Kinderrechte 
und Kindeswohl, S. 572.

B. Begriff und Bedeutung des Kindeswohls

19





C. Das Recht des Kindes auf Partizipation

Obgleich die Begriffe „Beteiligung“ oder „Partizipation“34 in den Rechts­
grundlagen nicht vorkommen, haben sich diese etabliert, um den Prozess 
der Einbeziehung des Kindes auf Augenhöhe zu beschreiben.35 Durch den 
Einbezug des Kindes soll dieses ausdrücklich als eigene, von der Trennung 
oder Scheidung seiner Eltern und damit dem Verfahren direkt betroffe­
ne, Persönlichkeit anerkannt werden.36 Weiterhin soll die Beteiligung des 
Kindes im familiengerichtlichen Verfahren, als Prozess der Entscheidungs­
findung, die Autonomie des Kindes stärken: Indem der wachsenden Fä­
higkeit des Kindes zur eigenen Willensbildung und zum selbstständigen 
Handeln Rechnung getragen wird, kann das mit dem Elternrecht aus 
Art. 6 Abs. 2 GG verfolgte Ziel gefördert werden, dass ein Kind sich durch 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per­
sönlichkeit entwickeln soll.37

I. Beteiligten- und Verfahrensfähigkeit des Kindes

Als verfahrensrechtliche Grundlage werden nachfolgend die Voraussetzun­
gen der Beteiligten- und Verfahrensfähigkeit des Kindes dargelegt. Daran 
anschließend erfolgt eine kritische Würdigung der Verfahrensfähigkeit de 
lege lata, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Vorgaben 
der UN-KRK, sowie der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

1. Beteiligtenfähigkeit

Um an einem familiengerichtlichen Verfahren mitwirken zu können, ist 
sowohl die Beteiligtenstellung als auch -fähigkeit erforderlich.38 Die Gene­

34 In der deutschen Übersetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Im englischen Origi­
nal hingegen schon.

35 Committee on the Rights of the Child (United Nations), CRC/C/GC/12, Abs. 3, S. 5.
36 BVerfG, 23.03.2007 – 1 BvR 156/07, Rn. 17, juris.
37 BVerfG, 01.04.2008 – 1 BvR 311/08, Rn. 32, juris.
38 Köhler, in: Heilmann, § 7 FamFG Rn. 1.
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ralvorschrift des § 7 FamFG statuiert, wer eine Beteiligtenstellung innehat.39 

Die Absätze 1-3 regeln drei Formen der Beteiligtenstellung: Zunächst ist 
der Antragsteller in Antragsverfahren stets Beteiligter (§ 7 Abs. 1 FamFG). 
Weiterhin sind als Beteiligte diejenigen hinzuzuziehen, deren Recht durch 
das Verfahren unmittelbar betroffen wird (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG) sowie 
diejenigen, die auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes von Amts 
wegen oder auf Antrag zu beteiligen sind (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 FamFG). Zudem 
kann das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag weitere Personen als 
Beteiligte hinzuziehen, soweit dies in diesem oder einem anderen Gesetz 
vorgesehen ist (§ 7 Abs. 3 FamFG).

Die dieser Dissertation zu Grunde gelegten Kindschaftsverfahren im 
Kontext von Trennung und Scheidung der Eltern betreffen in jedem 
Fall unmittelbar die Rechte des Kindes (vgl. §§ 1671 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
Nr. 1, 1684 Abs. 1 1. Hs. BGB).40 Dem Kind kommt folglich stets gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG eine Beteiligtenstellung zu.

Die Norm des § 7 FamFG ist in einem engen Zusammenhang mit 
§ 8 FamFG zu lesen, welcher die Beteiligtenfähigkeit normiert.41 Diese stellt 
das verfahrensrechtliche Gegenstück der materiellen Rechtsfähigkeit dar.42 

Anschließend an die Rechtsfähigkeit des Menschen mit Vollendung der Ge­
burt gemäß § 1 BGB sind natürliche Personen gemäß § 8 Nr. 1 1. Alt. FamFG 
beteiligtenfähig.43 Kinder sind folglich gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG so­
wohl Muss-Beteiligte als auch gemäß § 8 Nr. 1 1. Alt. FamFG beteiligtenfähig 
in diesen Verfahren.44 Das Kind ist somit in diesen Verfahren zwingend 
durch das Gericht hinzuzuziehen.45

Beteiligten im Sinne der §§ 7 i.V.m. 8 FamFG steht im Verfahren Mitwir­
kung zu, d.h. ihnen werden Rechte und Pflichten eingeräumt: Einerseits 
kommen ihnen die typischen Verfahrensrechte zu, beispielsweise Anhö­
rungs- und Äußerungsrechte gemäß §§ 30 Abs. 4, 37 Abs. 2 FamFG und das 

39 Prütting, in: Prütting/Helms, § 7 FamFG Rn. 12.
40 BGH, 07.09.2011 – XII ZB 12/11, Rn. 8, juris; OLG Oldenburg, 26.11.2009 – 14 UF 

149/09, Rn. 10 ff., juris.
41 Prütting, in: Prütting/Helms, § 8 FamFG Rn. 1.
42 Jacoby, in: Dutta/Jacoby/Schwab, § 8 FamFG Rn. 3.
43 Fröschle, in: Jox/Fröschle, § 8 FamFG Rn. 2; Prütting, in: Prütting/Helms, § 8 FamFG 

Rn. 9.
44 OLG Schleswig, 20.11.2012 – 10 WF 187/12, Rn. 10, juris; BGH, 07.09.2011 − XII ZB 

12/11, Rn. 8, juris; OLG Stuttgart, 26.10.2009 – 18 WF 229/09, Rn. 17, juris; Altham­
mer, in: Johannsen/Henrich/Althammer, § 7 FamFG Rn. 24; Perleberg-Kölbel, in: 
BeckOK-FamFG, § 7 FamFG Rn. 14¸ Köhler, in: Heilmann, § 7 FamFG Rn. 11.

45 Bruns, Die Beteiligten im Familienverfahren, in: NJW 2009, 2797-2799 (2797).
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Recht auf Bekanntgabe von Beschlüssen gemäß § 41 Abs. 1 S. 1 FamFG.46 

Andererseits obliegen den Beteiligten Pflichten – beispielsweise Mitwir­
kungspflichten gemäß § 27 FamFG sowie die Pflicht persönlich vor Gericht 
zu erscheinen gemäß §§ 33 ff. FamFG.47

Schon aufgrund der verfahrensrechtlichen Absicherung des Kindeswohl­
prinzips werden diese allgemeinen Mitwirkungsrechte und -pflichten je­
doch im Hinblick auf die muss-beteiligten Kinder in Kindschaftsverfahren 
in den §§ 151 ff. FamFG konkretisiert.48 Diese kindzentrierten Mitwirkungs­
regelungen sind als lex specialis vorrangig.49 Auf diese Rechtsgrundlagen 
der Partizipation des Kindes wird im nachfolgenden Unterpunkt ausführ­
lich eingegangen. Werden diese Partizipationsrechte des Kindes nicht ge­
währt, d.h. das muss-beteiligte Kind in fehlerhafter Weise nicht beteiligt, 
liegt ein schwerwiegender Verfahrensfehler vor, welcher die Aufhebung und 
Zurückweisung gemäß § 69 Abs. 1 S. 3 FamFG rechtfertigt.50

2. Verfahrensfähigkeit

Von der Beteiligtenstellung und -fähigkeit abzugrenzen ist hingegen die 
Verfahrensfähigkeit des Kindes. Diese ist in § 9 FamFG normiert. Die Ver­
fahrensfähigkeit bedingt dabei die Beteiligtenstellung sowie -fähigkeit und 
geht darüber hinaus:51 Wer gemäß § 9 FamFG verfahrensfähig ist, kann 
im Verfahren selbst oder durch einen selbst gewählten Vertreter wirksam 
Verfahrenshandlungen vornehmen.52 Für nicht verfahrensfähige Beteiligte 
handeln hingegen die für sie nach dem bürgerlichen Recht befugten Perso­

46 Köhler, in: Heilmann, § 7 FamFG Rn. 1f; Sternal, in: Sternal, § 7 FamFG Rn. 49.
47 Prütting, in: Prütting/Helms, § 7 FamFG Rn. 2; Sternal, in: Sternal, § 7 FamFG 

Rn. 49.
48 Dürbeck, in: Johannsen/Henrich/Althammer, § 164 FamFG Rn. 1; Schäder, in: Ster­

nal, § 164 FamFG Rn. 1.
49 KG Berlin, 04.03.2010 – 17 UF 5/10, Rn. 18, juris; Perleberg-Kölbel, in: BeckOK-

FamFG, § 33 FamFG, Rn. 2.
50 OLG Karlsruhe, 22.04.2024 – 18 WF 44/24, Rn. 19, juris; OLG Saarbrücken, 

18.02.2022 – 6 UF 5/22, Rn. 14, juris; OLG Brandenburg, 04.10.2021 – 9 UF 167/21, 
Rn. 13, juris; OLG Saarbrücken, 05.01.2018 – 9 UF 54/17, Rn. 16, juris; OLG Rostock 
04.07.2014 – 11 UF 111/14, Rn. 5 ff., juris; OLG Naumburg, 27.09.2011 – 8 UF 165/11, 
Rn. 11, juris; OLG Hamm, 25.07.2011 – 8 UF 50/11 Rn. 14 f., juris; Köhler, in: Heil­
mann, § 7 FamFG, Rn. 27.

51 BGH, 12.05.2021 – XII ZB 34/21, Rn. 16, juris.
52 Borth, in: Musielak/Borth/Frank, § 9 FamFG Rn. 1; Bumiller, in: Bumiller/Harders/

Schwamb, § 9 FamFG Rn. 1; Köhler, in: Heilmann, § 9 FamFG, Rn. 1.
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